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Anlage 

Übersicht über die Anträge nach dem Standarderprobungsgesetz – Ergebnisse/Folgerungen 

 

 

A Einleitung 

Der Landesgesetzgeber hat mit dem im August 2006 in Kraft getretenen Brandenburgischen Standar-
derprobungsgesetz den gesetzlichen Rahmen für befristete Freistellungen von landesrechtlichen Stan-
dards geschaffen. Damit wird den Kommunen ermöglicht, eigene Ideen für mehr Service und Bürgernä-
he vor Ort auszuprobieren. Ziel des Brandenburgischen Standarderprobungsgesetzes ist es, neue 
Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu erproben, auszuwerten und erfolgreiche Modelle für eine landes-
weite Anwendung zu empfehlen. Zu diesem Zweck können für einen begrenzten Zeitraum Abweichun-
gen von Vorschriften zugelassen werden, um den Kommunen auf Antrag die Erprobung neuer Lösun-
gen bei der kommunalen Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. Außerdem soll getestet werden, ob damit 
Aufgaben auch unbürokratischer, effektiver und kostengünstiger für Unternehmen, Bürgerinnen und 



Bürger sowie für die Verwaltung erledigt werden können. Die Kommunen können von landesrechtlichen 
Standards abweichen, soweit nicht Bundesrecht, EU-Recht oder Rechte Dritter entgegenstehen. 
 
Vor dem Hintergrund der veränderten demografischen Rahmenbedingungen, denen sich insbesondere 
die Kommunen stellen müssen, hat der Landesgesetzgeber 2011 in das Brandenburgische Standard-
erprobungsgesetz die zusätzliche Zielstellung aufgenommen, auf kommunaler Ebene die Handlungs-
spielräume zu erhöhen, um es den Kommunen zu ermöglichen, den Herausforderungen des demografi-
schen Wandels vor Ort mit flexiblen und örtlich angepassten Lösungen begegnen zu können. 
 
Durch die im Jahr 2012 in das Gesetz aufgenommene Übergangsvorschrift des § 8a haben zwölf ehe-
maligen Erprobungskommunen des abgeschlossenen Versuchs „Zuständigkeitsübertragung StVO“ auf 
ihren Antrag den Status quo einer Unteren Straßenverkehrsbehörde befristet bis zum 31. August 2016 
behalten. 
 
Im Dezember 2008, Dezember 2010 und Dezember 2012 hat die Landesregierung dem Landtag ge-
mäß § 2 Abs. 4 BbgStEG über die Umsetzung des Standarderprobungsgesetzes und den Verfahrens-
stand berichtet.1 Die Landesregierung legt nunmehr ihren Vierten Bericht für die Jahre 2013 und 2014 
vor. 

1 2008: www.buerokratieabbau.brandenburg.de/sixcms/detail.php/472483 
 
  2010: www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2600/2605.pdf 
 
  2012: www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_6400/6468.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/sixcms/detail.php/472483
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2600/2605.pdf
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_6400/6468.pdf


B Bilanz der Erprobungen 2006 – 2014 

I. Gesamtbilanz 

Seit der letzten Berichterstattung im Dezember 2012 hat sich die Zahl der Anträge nach dem Standard-
erprobungsgesetz um zwei Anträge auf 124 Anträge erhöht. 
 
Zwei Anträge wurden im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen und führten zu einer weiteren lan-
desweiten Umsetzung. 
 
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt einen aktualisierten Gesamtüberblick über die Ergebnisse 
aus den 124 Anträgen: 

Anträge insgesamt 124    

Landesweite Umsetzung (erfolgt)  51   

Landesweite Umsetzung (steht bevor)  1   

Umsetzung bereits nach geltendem Recht möglich  9   

Nicht abgeschlossene Erprobungsphasen   8  

Aufrechterhaltung Status quo aus der Erprobung (StVO)   12  

Ablehnungen 

 Zuständigkeitsverlagerung nicht möglich 
 Entgegenstehendes Bundes-/EU-Recht, Verletzung Rechte 

Dritter 
 Zielstellung des StEG nicht erreicht 

   26 

Rücknahmen/Erledigungen   14  

Abgeschlossene Versuche ohne landesweite Umsetzung   2  

Offene Anträge   1  

 

II. Landesweite Umsetzung 

Einen Überblick über die bislang erfolgten landesweiten Umsetzungen gibt der Dritte Bericht aus dem 
Jahr 2012 unter www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_6400/6468.pdf, S. 12 f. 
 
Im Berichtszeitraum 2013/2014 wurden zwei Anträge landesweit umgesetzt: 
 

 Splitting von Kita-Betreuungsplätzen: Dem Landkreis Barnim war mit Genehmigung des MBJS er-
möglicht worden, in Abweichung von § 18 Absatz 1 und Absatz 4 des Gesetzes zur Ausführung des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch während der Erprobungsphase in den Jahren von 2011 bis 2013 
Betreuungsplätze in der Kindertagespflege so zu splitten, dass sich zwei Kinder, die nicht gleichzei-
tig anwesend sind, einen Tagespflegeplatz teilen können. Ziel war es, mit einem flexibilisierten An-
gebot auf vorhandene Bedarfe junger Eltern – insbesondere im Einzugsbereich der Fachhochschule 
Eberswalde – einzugehen. Erprobt wurde, inwiefern dieses Kitaplatzsplitting verfahrensmäßig sicher 
etabliert werden kann. Der erfolgreich verlaufene Versuch war eine Bestärkung für das Flexibilisie-
rungsvorhaben und führte zur  landesweiten Umsetzung durch Änderung des § 20 Abs. 2 Satz 2 

http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_6400/6468.pdf


Kindertagesstättengesetz im Rahmen der Änderung des  Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfestrukturen mit Wirkung zum 1. Januar 2014. 

 Die Einführung einer Verwendungsbestätigung für Zuwendungsmaßnahmen, die aus Programmen 
mit reinen Landesmitteln finanziert werden, war ursprünglich im Jahr 2013 vorgesehen. Die Thema-
tik Verwendungsbestätigung konnte jedoch erst im Jahr 2014 in das Änderungspaket der Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung aufgenommen werden (Änderung der VV zu  § 44 
LHO - Zuwendungsvorschriften). Die Änderung der VV-LHO, welche die Verwendungsbestätigung 
möglich macht, wurde im letzten Quartal 2014 im Amtsblatt veröffentlicht und tritt zum 1. Januar 
2015 in Kraft. 

 
Der Inhalt eines weiteren genehmigten Antrages, bei dem die Erprobung bereits abgeschlossen ist, 
konnte bislang nicht landesweit umgesetzt werden: 

 

 Die Pflicht, bei der Stimmabgabe zu Personalratswahlen im Wahlraum den Stimmzettel in einen 
Wahlumschlag zu legen, sollte im Rahmen der im letzten Berichtszeitraum zeitlich noch nicht ab-
sehbaren Novellierung des Personalvertretungsgesetzes wegfallen. Die zur Umsetzung des Vor-
schlages erforderliche Änderung der Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz konnte 
jedoch in dem Anfang 2014 abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Perso-
nalvertretungsgesetzes nicht realisiert werden. Mit Blick auf das zu diesem Zeitpunkt bereits laufen-
de Wahlverfahren für die regelmäßigen Personalratswahlen im Frühjahr 2014 war auch eine ge-
sonderte Änderung der wahlrechtlichen Vorschriften bislang nicht angezeigt. Die erforderliche No-
vellierung der Wahlordnung soll aber nunmehr alsbald in Angriff genommen werden. Ziel ist, dass 
spätestens bei den nächsten regelmäßigen Personalratswahlen im Jahr 2018 bei der Stimmabgabe 
im Wahlraum auf Wahlumschläge verzichtet werden kann. 

 

III. Neue Anträge 

Seit dem letzten Berichtszeitraum wurden zwei neue Anträge gestellt. 
 

 Zwischen dem Landkreis Elbe-Elster und der Stadt Mühlberg/Elbe wurde eine öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zur Übertragung der Zuständigkeit für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
nach der Straßenverkehrsordnung (§ 46 Absatz 1 Nr. 11 StVO, § 3 BbgStEG) abgeschlossen („Park- 
erleichterungen für schwerbehinderte Menschen“). Die Genehmigung wurde bis zum Außerkrafttre-
ten des Standarderprobungsgesetzes erteilt. 

 

 Die Gemeinde Letschin hatte einen Antrag auf Abweichung von der „Zügigkeit einer Schule der Se-
kundarstufe I“ gemäß § 103 Absatz. 1 BbgSchulG gestellt. Der Antrag war darauf gerichtet, die 
Oberschule Letschin einzügig zu führen, um den Schulstandort zu erhalten und die mit einer dro-
henden Schulschließung verbundenen Kosten für den Schülertransport sowie das ungenutzte 
Schulgebäude zu vermeiden. Der Antrag stand unter dem Vorbehalt, dass die Schule die Zweizügig-
keit nicht erreicht.  
 
Der Antrag wurde vom zuständigen Fachressort aus mehreren Gründen abgelehnt. Entgegen der 
Erwartung der Antragstellerin können auf Grund der erreichten Schüler- und Schülerinnenzahlen 
auch im kommenden Schuljahr zwei siebte Klassen gebildet werden. Die von der Gemeinde 
Letschin befürchtete Gefahr einer Schließung der Schule liegt damit nicht vor. Des Weiteren ergibt 
sich keine Notwendigkeit, im Rahmen der Standarderprobung die Einzügigkeit einer Oberschule zu-
zulassen und damit eine örtlich angepasste Lösung für den Standort der Oberschule Letschin zu su-
chen (§ 1 Absatz 2 BbgStEG). Das Schulstandortnetz im Osten des Landkreises Märkisch-Oderland 



ist so engmaschig, dass selbst wenn die Oberschule Letschin aufgelöst werde müsste, andere Schu-
len für die Schülerinnen und Schüler zumutbar erreichbar wären. Zudem wurde von der Antragstelle-
rin auch nicht ein Aufgabenverzicht zum Abbau bürokratischer Hemmnisse angestrebt oder die Er-
probung neuer Formen der Aufgabenerledigung bezweckt (§ 1 Absatz 1 BbgStEG). 
 
 
 

IV. Verlängerte Genehmigung von Versuchen/ Erhaltung des Status quo 
 
Im Berichtszeitraum 2010 bis 2012 wurden sieben genehmigte Erprobungen verlängert. 
 

 Verlängerung der Erprobung des Versuchs „Zuständigkeitsübertragung für Entscheidungen des 
Schulträgers über vereinfachten Schulwechsel“ von sechs Kommunen 
 
Die Erprobungen zum Versuch „Entscheidung des Schulträgers zum Schulbezirkswechsel“ unter 
Beteiligung der Städte Zossen, Falkensee und Prenzlau sowie der Gemeinden Dallgow-Döberitz, 
Schönwalde-Glien und Wustermark sind erst zum Ende des Schuljahres 2013/2014 beendet wor-
den. Eine abschließende Bewertung des Versuchs ist erst nach Eingang der Abschlussberichte der 
Kommunen möglich. 
 
Im Kern erprobten die beteiligten Schulträger in Abweichung von § 106 Absatz. 4 BbgSchulG eine 
Zuständigkeitsverlagerung vom Schulamt auf die Kommunen für die Genehmigung von Ausnahmen 
zur Schulbezirksregelung. Die Erlaubnis für diese Erprobung wurde nur für abgebende Schulträger 
erteilt, um Auswirkungen auf Dritte (andere Schulen) gemäß § 2 Absatz 1 BbgStEG zu verhindern. 
Die beteiligten Kommunen untersuchten voneinander verschiedene territoriale Zusammenhänge 
wie den inneren oder den äußeren Verflechtungsraum der Stadt bzw. die Zusammenarbeit von vier 
benachbarten Gemeinden in dieser Sache. Nach Beendigung des ersten Versuchszeitraumes im 
Jahr 2010 wurde festgestellt, dass die Erprobungen erfolgreich realisiert wurden und es keine nen-
nenswerten Probleme gegeben hat. Dennoch konnten die Ergebnisse nicht landesweit umgesetzt 
werden, da die Kosten der Schulträger nicht erhoben wurden, die einen Vergleich mit dem Aufwand 
des bisher in gleicher Weise tätigen Schulamtes möglich gemacht hätte. Diese Aufwandsrecher-
chen stehen nach der Verlängerung des Versuchs im Fokus der Untersuchungen. Die durchweg 
positive Resonanz von beteiligten Kommunen, Schulämtern und Eltern kann gleichfalls nicht den 
Blick auf die Tatsache verstellen, dass die bisher am Versuch beteiligten Kommunen kein repräsen-
tatives Spektrum aller Schulträger des Landes darstellen. Trotz intensiver Bemühungen beim Städ-
te- und Gemeindebund ist es jedoch nicht gelungen, weitere Schulträger z. B. der Peripherie des 
Landes Brandenburg für diese Erprobung zu interessieren. 
 
Über die Ergebnisse des Versuchs und die Möglichkeiten bezüglich der landesweiten Umsetzung 
einer geeigneten Regelung hierzu kann erst im nächsten Berichtszeitraum Auskunft gegeben wer-
den. 
 

 Verlängerung der Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Zu-
ständigkeit für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung 
 
Mit Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Elbe-Elster und der 
Stadt Mühlberg/Elbe wird die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen („Parkerleichterungen für 
schwerbehinderte Menschen“) im Landkreis Elbe-Elster nunmehr durch alle kreisangehörigen Städ-
te, Gemeinden und Ämter vorgenommen (§ 46 Absatz. 1 Nr. 11 StVO, § 3 BbgStEG). 
 



Nach den im letzten Bericht geschilderten anfänglichen Schwierigkeiten sind die Gemeinden zwi-
schenzeitlich in der Lage, die Aufgabe selbstständig zu erfüllen. Nachfragen zu einzelnen Fällen 
beschränken sich auf ein Minimum und sind überwiegend dann zu verzeichnen, wenn eine Vertre-
tung die Arbeit in der Gemeinde übernommen hat. Die Bürgerinnen und Bürger, welche vereinzelt 
beim Landkreis noch nachfragen, begrüßen es sehr, wenn sie erfahren, dass sie den Antrag in ihrer 
Heimatverwaltung stellen können. 
 
Die Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung endet mit dem Außerkrafttreten des 
Standarderprobungsgesetzes. 
 

 Im Bereich der Übertragung von Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung wurde bei zwölf 
Anträgen der Status quo der bisherigen Erprobungskommunen verlängert. 

2012 hat der Landesgesetzgeber entschieden, den ehemaligen zwölf Erprobungskommen Zossen, 
Werder, Teltow, Prenzlau, Bad Liebenwerda, Guben, Kyritz, Wittenberge, Luckau, Kleinmachnow, 
Finsterwalde und dem Amt Schlieben auch nach Beendigung der Erprobungsphase den Status ei-
ner Straßenverkehrsbehörde befristet bis zum 31. August 2016 zu belassen. Die Gesetzesbegrün-
dung hebt hervor, dass die wissenschaftliche Auswertung der Versuche im Bereich der StVO abge-
schlossen ist und die Verlängerung des Standarderprobungsgesetzes durch das zweite Gesetz zur 
Änderung des Brandenburgischen Standarderprobungsgesetz vom 7. Juni 2012 dem Ziel dient, 
keinen Rückfall von Zuständigkeiten zuzulassen, solange eine grundlegende Überprüfung der 
Strukturen und Aufgaben des Landes andauert. Ohne die Gesetzesänderung wäre die Zuständig-
keit mit Wirkung zum 1. Juli 2012 automatisch an die Landkreise zurückgefallen. 
 
Zu der Empfehlung der Enquetekommission 5/2 im Bereich von Zuständigkeiten nach der Straßen-
verkehrsordnung hat sich die Landesregierung bisher noch nicht positioniert. 
 
 
 

V. Offene Antragsbegehren 
 
Im letzten Berichtszeitraum war noch ein Antragsbegehren offen. 
 
Das für den Vollzug des Baumschutzes im innerörtlichen Bereich zuständige Amt Schlieben hatte einen 
Antrag auf „Erweiterung des Anwendungsbereiches der kommunalen Baumschutzsatzung der Gemein-
den des Amtes Schlieben auf den Außenbereich und auf den Geltungsbereich außerhalb der Bebau-
ungspläne der Gemeinden“ durch „Erweiterung des § 24 Abs. 3 Satz 2 BbgNatSchG in Hinblick auf den 
Geltungsbereich erlassener kommunaler Satzungen für geschützte Landschaftsbestandteile“ gestellt. 
Nach einem Hinweis durch das für die Genehmigungserteilung zuständige Umweltministerium strebte 
das Amt Schlieben die von ihm beantragte Erweiterung des Anwendungsbereichs der kommunalen 
Baumschutzsatzung auf den Außenbereich durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
gemäß § 3 BbgStEG mit dem Landkreis Elbe-Elster an. 
 
Auf Vermittlung der Leitstelle Bürokratieabbau wurde der seit dem letzten Berichtszeitraum noch offene 
Antrag auf Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung am 12. Juni 2014 zwischen dem Amt 
Schlieben und dem Landkreis Elbe-Elster im Beisein der Leitstelle und des Umweltministeriums erörtert. 
Im Ergebnis der Besprechung hatten sich die kommunalen Gesprächsparteien darauf verständigt, die 
erforderlichen Prüfungen und Schritte für den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie 
die notwendigen Beteiligungen der kommunalen Gremien einzuleiten. Widererwarten sind bei der Um-
setzung dieses Vorhabens erneut Probleme aufgetreten. Das Umweltministerium bemüht sich derzeit 
um eine interessengerechte Lösung. 
 



 
 

C Evaluierung durch die Landesverwaltung 
 
Wie im Dritten Bericht ausgeführt, hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, die Kompetenz der 
mit Evaluationen betrauten Beschäftigten in der Landesverwaltung zu verbessern, insbesondere für die 
Evaluierung von Erprobungsversuchen nach dem StEG. Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung 
hat dafür eine Seminarkonzeption mit dem Thema "Evaluation von Projekten und Gesetzen oder Maß-
nahmen“ entwickelt. Ziel des Seminars ist es, grundlegendes Wissen zum Thema Evaluation zu vermit-
teln. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, Evaluationen, deren Zielsetzungen, Abläu-
fe, Instrumentarien und Akteure in den beruflichen Alltag einzuordnen. Praxisbezogen werden zu evalu-
ierende Projekte, Gesetze oder Maßnahmen aus dem beruflichen Umfeld herangezogen, um anschlie-
ßend die Ergebnisse und Herangehensweise zu besprechen. Das erste Seminar fand im Oktober 2014 
statt. Ein weiteres Seminar im Dezember 2014 ist bereits ausgebucht. 
 
 
 

D Bewertung und Schlussfolgerungen 
 
 Die Bilanz nach acht Jahren Erprobung ist positiv. 62 Brandenburger Kommunen haben die Erpro-

bungsmöglichkeiten genutzt. 51 der 124 Anträge führten zu einer landesweiten Umsetzung des An-
tragsbegehrens, in einem Fall steht die landesweite Umsetzung bevor. Bei neun Anträgen ergab 
die Abstimmung mit den Fachressorts, dass die angestrebte Vorgehensweise bereits nach dem 
geltenden Recht möglich ist. Die Chance, Alternativen zu bestehenden Auflagen bei der Aufga-
benerfüllung zu entwickeln, die Qualität der Regulierung zu verbessern und in den Behörden das 
Bewusstsein für besseren Service und die Sensibilität für Bürgerinteressen zu erhöhen, wurde so-
mit landesweit intensiv genutzt. 
 

 Die Erprobungsversuche bedingen einen erhöhten Aufwand auf Seiten aller Beteiligten. Die Evalu-
ationsergebnisse der TH Wildau2 belegen, dass die Versuchskommunen für die Erprobung je nach 
Versuchsgegenstand ein sehr unterschiedliches Maß an Begleitung und Unterstützung benötigen. 
Die Versuchskommunen sahen eine externe Unterstützung durch die Ressorts und die Verwal-
tungsebenen, die Zuständigkeiten abgegeben hatten, in vielen Fällen als notwendig und hilfreich 
an.  

 

 Der Nutzen des Standarderprobungsgesetzes wird durch die Evaluationsergebnisse der Techni-
schen Hochschule Wildau belegt. Das StEG ist erstens ein geeignetes Mittel, kommunale Initiati-
ven dahingehend zu prüfen, ob sie tatsächlich zu einer Vereinfachung von Verwaltungsverfahren 
führen. Zweitens wird im Zuge der Erprobung deutlich, welche Erfolgsvoraussetzungen in welchen 
Handlungsfeldern im Falle einer landesweiten Umsetzung zu schaffen sind. Die Antragstellungen 
der Kommunen hatten drittens auch weitere, über die Erprobungen hinausgehende, positive Wir-
kungen. Einige Regelungswünsche wurden zum Teil schon im Zuge der Antragsverfahren oder 
während der Erprobung von den Fachressorts durch eine entsprechende Gesetzesinitiative aufge-
griffen.  
 

 Obwohl das Standarderprobungsgesetz deutliche Erleichterungen beim Abbau von Bürokratie 
gebracht hat, wurden, wie oben dargestellt, im Berichtszeitraum 2013/2014 nur zwei neue Erpro-
bungsanträge gestellt. Dies hat verschiedene Gründe: 

2 Einzelheiten der Evaluierung sind dem Abschlussbericht der TH Wildau zu entnehmen:  
http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.216022.de 



 
 Landesregierung und Landtag haben seit 2004 konsequent eine Vielzahl von Maßnahmen ergrif-
fen, um für die Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und für die Kommunal- und Landesver-
waltung überbordende, überflüssige Bürokratie spürbar abzubauen. Auf die Bilanzen zum Bürokra-
tieabbau im Land Brandenburg 2004 bis 20093  sowie 2009 bis 20144 wird hingewiesen. Wichtige 
Anliegen der Kommunen wurden – auch außerhalb von Erprobungen nach dem StEG - aufgegrif-
fen und umgesetzt. Für die Landkreisebene ist hier zum Beispiel die umfassende Überarbeitung 
des Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen zu nennen. Für die Gemeindeebene ist bei-
spielsweise die Änderung des Schulgesetzes hervorzuheben, die den Schulträgern ein Stimmrecht 
in der Schulkonferenz gewährt, um damit durch Optimierung der Abläufe die  Zusammenarbeit der 
Schule mit den Schulträgern zu verbessern.  

 
Weiterhin spielt eine Rolle, dass bei den Antragstellern und den kommunalen Spitzenverbänden  
über die Zeit sicherlich auch eine gewisse Enttäuschung eingetreten ist. Insbesondere bei Anträ-
gen für Zuständigkeitsverlagerungen wurden aus Sicht der Kommunen nicht genügend Erprobun-
gen bewilligt. Bei diesem Themenbereich haben die Kommunen seit Mitte 2014 nun umfassende 
Gestaltungsmöglichkeiten. Das neu gefasste Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit betont 
zunächst den Anspruch der Kommunen, zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zusammenzuarbeiten 
(Kooperationshoheit der Kommunen) - in Form von Arbeitsgemeinschaften, Zweckverbänden, 
mandatierenden oder delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sowie gemeinsamen 
kommunalen Anstalten (sofern im Einzelfall der Anspruch nicht durch Gesetz ausdrücklich ausge-
schlossen ist). Es ist nunmehr auch die ebenen übergreifende Zusammenarbeit zwischen Land-
kreisen und kreisangehörigen Kommunen grundsätzlich zulässig, die zum Beispiel im Bereich des 
KFZ-Zulassungswesens immer stärker genutzt wird. Im Gesetz wird zudem klargestellt, dass 
wechselseitige Mandatierungen zulässig sind. Mit diesen flexiblen Instrumentarien – auch außer-
halb der Standarderprobung - haben die Kommunen die Chance, die Qualität der Aufgabenerfül-
lung zu sichern und die Bürgerfreundlichkeit zu steigern.  
 

 Der im Landkreis Barnim jüngst durchgeführte Versuch, Kita-Betreuungsplätze zu splitten, bestätigt 
die aus Erfahrungen gewachsene Absicht, flexiblere Lösungen zu finden, um bürokratische Hürden 
aus dem Weg zu räumen. Die den Versuch begleitende Evaluierung war Grundlage für die dann 
vorgenommene Gesetzesänderung. 
 

 Nach Auffassung der Landesregierung liegt der zukünftige Schwerpunkt der Erprobung bei der 
Ermöglichung größerer Handlungsspielräume zur Gestaltung der demografischen Herausforderun-
gen. Mit dem 2011 novellierten Standarderprobungsgesetz können Projekte und Maßnahmen mit 
strategischer Ausrichtung auf den Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels unterstützt 
werden mit dem Ziel, flexible und örtlich angepasste Lösungen zu erproben und hierdurch die 
kommunalen Gestaltungsspielräume zu erweitern. 

 

 Bei der Zusammenarbeit der ostdeutschen Länder zur Gestaltung der demografischen Herausfor-
derungen erhält die Thematik „Möglichkeiten der Flexibilisierung von Normen und Standards zur 
Vor-Ort-Gestaltung demografiefester Lösungsansätze“ künftig ein stärkeres Gewicht. Die Möglich-
keiten des Brandenburger Standarderprobungsgesetzes werden dabei als beispielgebendes Ge-
staltungsinstrument von den anderen Bundesländern angesehen. 

3  www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/media.php/4055.de/bilanz20090630.pdf 
 
4  www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/media.php/4055.de/2009-2014%20bilanz.pdf 
 
 
 

http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/media.php/4055.de/bilanz20090630.pdf
http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/media.php/4055.de/2009-2014%20bilanz.pdf


 

 Um die Kommunen zu ermutigen, demografierelevante Erprobungsanträge zu stellen, ist eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände erforderlich. 

 
Damit die neue Zielsetzung „Ermöglichung größerer Handlungsspielräume zur Gestaltung der de-
mografischen Herausforderungen“ für Erprobungsanträge zukünftig greifen kann, strebt die Landes-
regierung die Verlängerung des Standarderprobungsgesetzes über August 2016 hinaus an. 

 
 
 
 
 
 
Anhang 
Übersicht über die Anträge nach dem Standarderprobungsgesetz – Ergebnisse/Folgerungen 
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